
VERFAHREN ZUR DURCHFÜHRUNG DER GEMEINSAMEN HANDELSPOLITIK 

EUROPÄISCHE KOMMISSION 

Bekanntmachung der Einleitung einer teilweisen Interimsüberprüfung der Antidumpingmaßnahmen 
gegenüber den Einfuhren bestimmter nahtloser Rohre aus Eisen oder Stahl mit Ursprung in 

Russland 

(2011/C 303/09) 

Der Europäischen Kommission („Kommission“) liegt ein Antrag 
auf eine teilweise Interimsüberprüfung nach Artikel 11 Absatz 3 
der Verordnung (EG) Nr. 1225/2009 des Rates vom 
30. November 2009 über den Schutz gegen gedumpte Einfuh­
ren aus nicht zur Europäischen Gemeinschaft gehörenden Län­
dern ( 1 ) („Grundverordnung“) vor. 

1. Überprüfungsantrag 

Der Antrag wurde von „OAO TMK“ („Antragsteller“), einer rus­
sischen Gruppe ausführender Hersteller eingereicht, die sich aus 
den Unternehmen OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog 
Metallurgical Works, OAO Sinarsky Pipe Plant und OAO Se­
versky Tube Works zusammensetzt. 

Die Überprüfung beschränkt sich auf die Untersuchung der 
Frage, inwieweit die Ausfuhren des Antragstellers gedumpt sind. 

2. Ware 

Gegenstand der Überprüfung sind bestimmte nahtlose Rohre 
aus Eisen oder Stahl mit kreisförmigem Querschnitt und einem 
Außendurchmesser von höchstens 406,4 mm, deren Kohlen­
stoffäquivalent (CEV) gemäß den Berechnungen und der che­
mischen Analyse des International Institute of Welding (IIW) 
0,86 nicht überschreitet ( 2 ) und die derzeit unter den KN-Codes 
ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, 
ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, 
ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, 
ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 und ex 7304 59 93 ( 3 ) einge­
reiht werden, mit Ursprung in Russland („betroffene Ware“). 

3. Geltende Maßnahmen 

Bei den derzeit geltenden Maßnahmen handelt es sich um einen 
endgültigen Antidumpingzoll, der mit der Verordnung (EG) Nr. 
954/2006 des Rates ( 4 ), zuletzt geändert durch die Verordnung 
(EG) Nr. 812/2008 des Rates ( 5 ), eingeführt wurde. 

Im Juni 2011 gab die Kommission die Einleitung einer Über­
prüfung wegen des bevorstehenden Außerkrafttretens des Anti­
dumpingzolls gegenüber den Einfuhren bestimmter nahtloser 
Rohre aus Eisen oder Stahl mit Ursprung unter anderem in 
Russland ( 6 ) bekannt. Bis zum Abschluss der betreffenden Aus­
laufüberprüfung bleiben die Maßnahmen in Kraft. 

4. Gründe für die Überprüfung 

Der Antrag nach Artikel 11 Absatz 3 der Grundverordnung 
stützt sich auf die vom Antragsteller vorgelegten Anscheins­
beweise, denen zufolge sich in seinem Fall die Umstände, auf 
deren Grundlage die geltenden Maßnahmen eingeführt wurden, 
dauerhaft geändert haben. 

Dem Antragsteller zufolge haben sich die Umstände seit dem 
Zeitraum der letzten Interimsüberprüfung dauerhaft geändert, 
und zwar aufgrund einer tiefgreifenden unternehmensinternen 
Umstrukturierung, bei der bestimmte Tätigkeiten aufgesplittet 
wurden, sowie aufgrund einer deutlichen Verbesserung seiner 
Produktionsanlagen, die sich im Zuge einer Optimierung der 
Produktivität deutlich auf die allgemeine Kostenstruktur des Un­
ternehmens ausgewirkt hat. 

Der Antragsteller legte Anscheinsbeweise dafür vor, dass die 
Aufrechterhaltung der Maßnahme in ihrer gegenwärtigen Höhe 
zur Beseitigung des schädigenden Dumpings nicht mehr erfor­
derlich ist. Er macht insbesondere geltend, dass die tiefgreifende 
unternehmensinterne Umstrukturierung und die deutliche Ver­
besserung seiner Produktionsanlagen unmittelbare Auswirkun­
gen auf die Kostenstruktur des Unternehmens hatten. Ein Ver­
gleich seines Normalwerts mit den Preisen seiner Ausfuhren in 
die Union ergebe eine Dumpingspanne, die offenbar niedriger 
als der geltende Zoll sei.
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( 1 ) ABl. L 343 vom 22.12.2009, S. 51. 
( 2 ) Der CEV wird im Einklang mit dem „Technical Report“, 1967, IIW 

doc. IX-555-67, den das International Institute of Welding (IIW) 
veröffentlicht hat, bestimmt. 

( 3 ) Im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 861/2010 der Kommission vom 
5. Oktober 2010 zur Änderung des Anhangs I der Verordnung 
(EWG) Nr. 2658/87 des Rates über die zolltarifliche und statistische 
Nomenklatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif (ABl. L 284 vom 
29.10.2010, S. 1). Die Warendefinition ergibt sich aus der Waren­
beschreibung in Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 
954/2006 des Rates (ABl. L 175 vom 29.6.2006, S. 4) in Kom­
bination mit der Warenbezeichnung der entsprechenden KN-Codes. 

( 4 ) ABl. L 175 vom 29.6.2006, S. 4. 
( 5 ) ABl. L 220 vom 15.8.2008, S. 1. 
( 6 ) ABl. C 187 vom 28.6.2011, S. 16.



Es hat somit den Anschein, als sei die Aufrechterhaltung der 
Maßnahmen in ihrer jetzigen Höhe, die sich aus der früher 
ermittelten Dumpingspanne ergab, zum Ausgleich des Dum­
pings nicht mehr erforderlich. 

5. Verfahren zur Dumpingermittlung 

Die Kommission kam nach Anhörung des Beratenden Aus­
schusses zu dem Schluss, dass genügend Beweise vorliegen, 
die die Einleitung einer teilweisen Interimsüberprüfung rechtfer­
tigen, und leitet eine Überprüfung nach Artikel 11 Absatz 3 der 
Grundverordnung ein. 

Im Rahmen dieser Untersuchung wird geprüft, ob die für den 
Antragsteller geltenden Maßnahmen aufrechterhalten, aufgeho­
ben oder geändert werden müssen. 

a) Fragebogen 

Die Kommission wird dem Antragsteller und den Behörden des 
betroffenen Ausfuhrlandes Fragebogen zusenden, um die für 
ihre Untersuchung benötigten Informationen einzuholen. Diese 
Informationen sollten zusammen mit den entsprechenden 
Nachweisen innerhalb der unter Nummer 6 Buchstabe a gesetz­
ten Frist bei der Kommission eingehen. 

b) Einholung von Informationen und Anhörungen 

Alle interessierten Parteien werden hiermit gebeten, ihren Stand­
punkt unter Vorlage sachdienlicher Nachweise darzulegen und 
gegebenenfalls auch Informationen vorzulegen, die über den 
Fragebogen hinausgehen. Diese Informationen müssen zusam­
men mit den entsprechenden Nachweisen innerhalb der unter 
Nummer 6 Buchstabe a gesetzten Frist bei der Kommission 
eingehen. 

Die Kommission kann interessierte Parteien außerdem hören, 
sofern die Parteien dies beantragen und nachweisen, dass be­
sondere Gründe für ihre Anhörung sprechen. Dieser Antrag ist 
innerhalb der unter Nummer 6 Buchstabe b gesetzten Frist zu 
stellen. 

6. Fristen 

a) Kontaktaufnahme sowie Übermittlung der beantworteten Fragebo­
gen und sonstiger Informationen 

Sofern nichts anderes bestimmt ist, müssen alle interessierten 
Parteien innerhalb von 37 Tagen nach Veröffentlichung dieser 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union mit der 
Kommission Kontakt aufnehmen, ihren Standpunkt darlegen 
sowie die beantworteten Fragebogen und sonstige Informatio­
nen übermitteln, wenn diese Angaben bei der Untersuchung 
berücksichtigt werden sollen. Es wird darauf hingewiesen, dass 
die Wahrnehmung der meisten in der Grundverordnung ver­
ankerten Verfahrensrechte voraussetzt, dass sich die betreffende 
Partei innerhalb der vorgenannten Frist meldet. 

b) Anhörungen 

Innerhalb derselben Frist von 37 Tagen können alle interessier­
ten Parteien auch einen Antrag auf Anhörung durch die Kom­
mission stellen. 

7. Schriftliche Stellungnahmen, beantwortete Fragebogen 
und Schriftwechsel 

Alle von interessierten Parteien übermittelten schriftlichen Bei­
träge, die vertraulich behandelt werden sollen, darunter auch die 
in dieser Bekanntmachung angeforderten Informationen, aus­
gefüllte Fragebogen und Schreiben, müssen den Vermerk „Limi­
ted“ (zur eingeschränkten Verwendung) ( 1 ) tragen. 

Interessierte Parteien, die Informationen mit dem Vermerk „Li­
mited“ übermitteln, müssen nach Artikel 19 Absatz 2 der 
Grundverordnung eine nichtvertrauliche Zusammenfassung vor­
legen, die den Vermerk „For inspection by interested parties“ 
(zur Einsichtnahme durch interessierte Parteien) trägt. Diese Zu­
sammenfassungen sollten so ausführlich sein, dass sie ein an­
gemessenes Verständnis des wesentlichen Inhalts der vertrauli­
chen Informationen ermöglichen. Legt eine interessierte Partei, 
die vertrauliche Informationen übermittelt, hierzu keine nicht­
vertrauliche Zusammenfassung im vorgeschriebenen Format 
und in der vorgeschriebenen Qualität vor, so können diese ver­
traulichen Informationen unberücksichtigt bleiben. 

Interessierte Parteien müssen alle Beiträge und Anträge elektro­
nisch (die nichtvertraulichen Beiträge per E-Mail, die vertrauli­
chen auf CD-R/DVD) übermitteln, und zwar unter Angabe ihres 
Namens, ihrer Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefon- und Faxnum­
mer. Etwaige Vollmachten und unterzeichnete Bescheinigungen, 
die den beantworteten Fragebogen beigefügt werden, wie auch 
ihre aktualisierten Fassungen sind der nachstehend genannten 
Stelle indessen auf Papier vorzulegen, entweder durch Einsen­
dung per Post oder durch persönliche Abgabe. Kann eine inte­
ressierte Partei ihre Beiträge und Anträge aus den in Artikel 18 
Absatz 2 der Grundverordnung genannten Gründen nicht elek­
tronisch übermitteln, muss sie die Kommission hierüber unver­
züglich in Kenntnis setzen. Weiterführende Informationen zum 
Schriftwechsel mit der Kommission können die interessierten 
Parteien der entsprechenden Webseite des Internet-Auftritts 
der Generaldirektion Handel entnehmen: http://ec.europa.eu/ 
trade/tackling-unfair-trade/trade-defence 

Postanschrift der Kommission: 

Europäische Kommission 
Generaldirektion Handel 
Direktion H 
Büro: N105 04/092 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Fax +32 22921507 
E-Mail: TRADE-R-SPT-TMK-DUMPING@ec.europa.eu 

8. Mangelnde Bereitschaft zur Mitarbeit 

Verweigern interessierte Parteien den Zugang zu den erforderli­
chen Informationen oder erteilen diese nicht fristgerecht oder 
behindern die Untersuchung erheblich, so können nach 
Artikel 18 der Grundverordnung positive oder negative Feststel­
lungen auf der Grundlage der verfügbaren Informationen getrof­
fen werden.
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( 1 ) Unterlagen mit dem Vermerk „Limited“ gelten als vertraulich im 
Sinne des Artikels 19 der Verordnung (EG) Nr. 1225/2009 des Rates 
(ABl. L 343 vom 22.12.2009, S. 51) und des Artikels 6 des WTO- 
Übereinkommens zur Durchführung des Artikels VI des Allgemeinen 
Zoll- und Handelsabkommens 1994 (Antidumping-Übereinkom­
men). Sie sind ferner nach Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 
1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. 
L 145 vom 31.5.2001, S. 43) geschützt.

http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence
http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence
mailto:TRADE-R-SPT-TMK-DUMPING@ec.europa.eu


Wird festgestellt, dass eine interessierte Partei unwahre oder 
irreführende Informationen vorgelegt hat, so werden diese In­
formationen nicht berücksichtigt; stattdessen können nach 
Artikel 18 der Grundverordnung die verfügbaren Informationen 
zugrunde gelegt werden. Arbeitet eine interessierte Partei nicht 
oder nur eingeschränkt mit und werden deshalb die verfügbaren 
Informationen zugrunde gelegt, so kann dies zu einem Ergebnis 
führen, das für diese Partei ungünstiger ist, als wenn sie mit­
gearbeitet hätte. 

9. Zeitplan für die Untersuchung 

Nach Artikel 11 Absatz 5 der Grundverordnung ist die Unter­
suchung innerhalb von 15 Monaten nach Veröffentlichung die­
ser Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union ab­
zuschließen. 

10. Verarbeitung personenbezogener Daten 

Alle im Rahmen der Untersuchung erhobenen personenbezoge­
nen Daten werden nach der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 
2000 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen 
der Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr ( 1 ) verarbeitet. 

11. Anhörungsbeauftragter 

Gelangt eine interessierte Partei zu der Auffassung, dass sie ihre 
Verteidigungsrechte nicht angemessen wahrnehmen kann, so 
hat sie die Möglichkeit, sich an den Anhörungsbeauftragten 
der Generaldirektion Handel zu wenden. Er fungiert als Schnitt­
stelle zwischen den interessierten Parteien und den Kommis­
sionsdienststellen und bietet, falls erforderlich, die Vermittlung 
in verfahrenstechnischen Fragen an, die den Schutz ihrer Inte­
ressen in diesem Verfahren berühren; dies gilt insbesondere für 
die Akteneinsicht, die Vertraulichkeit, die Verlängerung von Fris­
ten und die Behandlung schriftlicher und/oder mündlicher Stel­
lungnahmen. Weiterführende Informationen und die Kontakt­
daten sind den Webseiten des Anhörungsbeauftragten im Inter­
net-Auftritt der Generaldirektion Handel zu entnehmen: (http:// 
ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en. 
htm).
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( 1 ) ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1.

http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm
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